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Antwortschreiben der GRÜNEN

Anrede
vielen Dank für Ihre Zuschrift. 
Besonders wegen der Berichterstattung über die irreführenden Äußerungen von Herrn Stich haben wir viele Zuschriften erhalten. 
Die Grüne Landtagsfraktion hat gemeinsam eine Antwort zu diesem Thema verfasst, die ich an Sie weitergebe. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine individuellen Antworten schreiben können.
Ich möchte Ihnen gerne zunächst unsere Überlegungen zum Thema Beamtenbesoldung und –versorgung erläutern.
Lassen Sie mich Eines vorweg sagen: Ich verstehe sehr gut, dass Sie Ihre Interessen wahrnehmen und vertreten und ich kann Ihnen versichern, dass diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen des Landtags den Diskurs nicht nur aufnehmen, sondern auch suchen.
Wir führen nicht nur regelmäßig Gespräche mit den Vertretungen der beim Land beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern haben auch zu den aktuellen Themen sehr frühzeitig das Gespräch gesucht, um eine einvernehmliche Lösung zu erreichen. Leider wurden diese Gespräche seitens des Beamtenbundes abgebrochen und bis dato gibt es kein weiteres Gesprächsangebot. Dies ist sehr bedauerlich, da die einzelnen Punkte des Verhandlungsangebots des Landes nicht weiter besprochen werden konnten.
Wir haben im Rahmen unserer Gespräche deutlich gemacht, dass wir mit der Beamtenschaft unter der Leitlinie der gegenseitigen Solidarität und Nachhaltigkeit einvernehmliche Vereinbarungen suchen. Dabei haben wir seitens der Landtagsfraktion GRÜNE unter anderem die folgenden Punkte deutlich gemacht:
1. dass die Beamtenbesoldung und die Beamtenversorgung an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben sollen,
2. dass die Anstrengungen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Beamtenversorgung auch für künftige Generationen sowohl Beiträge des Landes als auch der Beamtenschaft erfordern,
3. dass auch zukünftig der öffentliche Dienst für Berufsanfänger und junge Familien attraktiv bleiben muss,
4. dass bei allen Regelungen der vom Grundgesetz und von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vorgegebene Rahmen selbstverständlich eingehalten werden muss.
und haben die folgenden Vereinbarungen für machbar erachtet:
1. Das Land wird im Einvernehmen mit den Personalvertretungen ein Lebensarbeitszeitkonto einführen ohne dabei einen finanziellen Ausgleich vorzunehmen,
2. das Land wird die Eingangsbesoldung nicht absenken,
3. das Land wird bei der Anhebung des Ruhestandsalters über die bei der gesetzlichen Rentenversicherung geltenden Regelungen nicht hinausgehen,
4. das Land wird die zur Erreichung des Höchstruhegehaltssatzes erforderlichen Dienstjahre nicht anheben,
5. das Land wird die Altersermäßigung des Deputats bei älteren Lehrkräften nicht einschränken,
6. das Land wird die Wochenarbeitszeit nicht anheben,
7. die Tarifabschlüsse werden wirkungsgleich auf die Besoldung der aktiven Beamten übertragen,
8. die Beihilfebemessungssätze (50-70-80%) nach § 14 Abs. 1 der Beihilfeverordnung werden grundsätzlich beibehalten.
Wir glaubten, dass diese Angebote sowohl die Belange der jüngeren Kolleginnen und Kollegen bezüglich eines Flexibilisierung der Arbeitszeit (Vereinbarkeit von Familie und Beruf) berücksichtigen, als auch den Erwartungen derjenigen älteren Beamtinnen und Beamten entgegenkommen, die bald den Ruhestand erreichen.
Nun muss man aber sehen, dass auch die Landespolitik im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes und für zukünftige Generationen die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigen muss. Es geht darum, die weitere Verschuldung des Landes zu bremsen und gleichzeitig in zentrale Themen, Technologien und Schlüsselqualifikationen zu investieren. Hier geht es um Themenbereiche wie frühkindliche Bildung und Sprachförderung, es geht um eine sichere und umweltfreundliche Energieversorgung, es geht um den Naturschutz und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Es geht um Themen, die uns alle angehen!
Das Thema der Nachhaltigkeit hat dabei eine besondere Bedeutung, was die Frage betrifft, wie viele Schulden wir eigentlich unseren Kindern, Enkeln und nachfolgenden Generationen mit in den „Rucksack“ packen – angesichts der sicheren Erkenntnis, dass der Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung nicht zunehmen, sondern im Rahmen des „demografischen Wandels“ abnehmen wird. Die neue Landesregierung hat sich daher im Koalitionsvertrag nicht nur zur Einhaltung der „Schuldenbremse 2020“ verpflichtet, sondern stimmt schon jetzt die Finanzplanungen darauf ab, dieses Ziel zu erreichen. Die europäische Staatsschuldenkrise führt jedermann deutlich vor Augen, welche immensen Risiken entstehen, wenn sich die öffentliche Hand „ins Blaue hinein“ verschuldet. Diesen Weg werden wir Grünen in Baden-Württemberg nicht gehen – auch dann nicht, wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern unangenehme Veränderungen erläutern und dafür geradestehen müssen.
Dies ist nicht neu: Schon vor der Landtagswahl hat beispielsweise der heutige Ministerpräsident deutlich gemacht, dass die Sicherung der Nachhaltigkeit der Beamtenpensionen Beiträge zur Vorsorge sowohl der Beamtenschaft als auch des Landes erfordern wird.
Die Landesseite hat gegenüber den Vertretungen der Beamtenschaft in – wie ich meine – verantwortlicher Abwägung vorgeschlagen, dass die schon 2011 für 2012 vereinbarte Anhebung der Bezüge um 1,2% in der Höhe bestehen bleibt, aber in der zeitlichen Wirkung um mehrere Monate verschoben wird. Angedacht war dabei, dass die Anhebung bis Besoldungsgruppe A10 im März erfolgen sollte; die Anhebung für die Besoldungsgruppen darüber im September.
Dies ist keine Absenkung der Besoldung, es ist auch keine Absenkung der Besoldungserhöhung, sondern es handelt sich um eine zeitliche Verschiebung – insgesamt eine Lösung mit Abwägung und Augenmaß. Es ist sehr bedauerlich, dass der Beamtenbund seine auch öffentlich geäußerte Zustimmung zu dieser Verschiebung kurz darauf wieder zurückgezogen hat.
Ein bezüglich der Kostensteigerungen besonders schwieriges Problem ist die Entwicklung bei der „Beihilfe“. Hier sehen wir in den letzten Jahren Kostensteigerungen, die deutlich und beharrlich über der Entwicklung der Personalkosten liegen und zu einer rasch wachsenden Belastung des Landeshaushalts führen. Während die Krankenversicherer die Beiträge kontinuierlich angehoben haben, bleiben die Kostenstrukturen des Landes für die Beihilfe unverändert hoch.
Die Landesseite hat daher eine Anhebung des Beitrags für „Wahlleistungen“ beim Aufenthalt im Krankenhaus ins Gespräch gebracht – er soll von 13 Euro auf 22 Euro monatlich angehoben werden. Dies ist, wie Sie wissen, eine Option: Wer dies nicht „bucht“, hat den Mehraufwand von neun Euro nicht zu tragen und bekommt an sich keine schlechtere medizinische Versorgung!
Daneben soll die Kostendämpfungspauschale um 25% angehoben werden – die soziale Staffelung wird beibehalten. 
Nun ist klar: Die aktuell vorgeschlagenen Veränderungen fangen die Kostensteigerungen bei der „Beihilfe“ natürlich nicht auf. Sie sind ein moderater und ausgewogener Beitrag der Beamten, die weiterhin in den Genuss der „Privatbehandlung“ bei Ärzten und Kliniken kommen. Die Vorteile gegenüber den gesetzlich Versicherten sind evident – ich brauche sie hier nicht im Einzelnen zu erläutern.
Nun stellt sich die berechtigte Frage: Warum sind diese Maßnahmen gerade in Zeiten deutlich gestiegener Steuereinnahmen erforderlich?  Hier muss man nun Eines sehen – und dies ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt – dass die frühere Landesregierung eine Finanzplanung hinterlassen hat, die milliardenschwere „Deckungslücken“ aufwies. Alleine diese in der Finanzplanung schon vorhandenen Deckungslücken für den Haushalt 2012 liegen über zwei Milliarden Euro und können durch die Mehreinnahmen bei den Steuern bei Weitem nicht gedeckt werden. Die Ministerien müssen darüber hinaus in 2012 ca. 300 Millionen Euro einsparen, um zu erreichen, dass keine neuen Schulden aufgenommen werden müssen.
In dieser Situation halten wir es für gerechtfertigt, auch die Beamtenschaft mit einem Beitrag zum Ausgleich des Landeshaushalts zu beteiligen. Diese Entscheidung hat unsere Fraktion nicht leicht gefällt, da wir eine starke Nähe zu unserer Beamtenschaft haben und pflegen.
Ich darf vielleicht daran erinnern, dass es auch andere Zeiten gegeben hat und – wenn die düsteren Konjunkturprognosen eintreten – auch wieder geben wird, bei denen die Beamtenschaft eine Sicherheit und Versorgung genießt, die in anderen Teilen der Gesellschaft und der Arbeitswelt nicht mehr gegeben ist. Es ist noch nicht lange her, dass die Arbeiter bei Daimler-Benz auf 8% des Lohnes verzichten mussten, während gleichzeitig die Bezüge der Beamten und Versorgungsempfänger im Jahr 2009 um 3% angehoben wurden.
Ich darf es nochmals sagen: Die Leitlinie zwischen dem Land und seinen Beamten muss nach meiner Überzeugung von gegenseitiger Solidarität, Stabilität, von Realismus und gemeinsamer Verantwortung geprägt sein. Die vom Land aktuell vorgeschlagenen Maßnahmen ordnen sich in diese Leitlinie ein - sie sind kein Sonderopfer, sondern ein Beitrag im Sinne dieser gemeinsamen Verantwortung.
Ich möchte Ihnen noch folgende Bitte und Anregung mitgeben. Nicht durch Gesprächsverweigerung, sondern in der Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses lassen sich allseits vertretbare Lösungen finden. Helfen Sie mit, dass künftig die Vertretungen der Beamtenschaft am Verhandlungstisch bleiben und wir die bestmögliche Lösung für die Beamtenschaft und das Land finden.
Mit freundlichen Grüßen
